




































(2) Für jede gewünschte Zwischenablesung einer gemeindlichen oder privaten 
Messeinrichtung hat der Antragsteller eine Verwaltungsgebühr von 25 EUR zu 
entrichten; für den zweiten und jeden weiteren Zähler ermäßigt sich die 
Verwaltungsgebühr auf jeweils 1 0 EUR. 

§ 30 Entstehen und Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Gebühr für das Einleiten und Behandeln von Niederschlags- und 
Schmutzwasser (laufende Benutzungsgebühr) entsteht jährlich; sie ist einen 
Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig . 

(2) Die Gebühr für das Abholen und Behandeln von Schlamm aus Kleinkläranlagen 
und Abwasser aus Gruben entsteht mit dem Abholen, die Verwaltungsgebühr 
entsteht mit der jeweiligen Amtshandlung; sie sind einen Monat nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig. 

§ 31 Vorauszahlungen 

Die Gemeinde kann vierteljährlich Vorauszahlungen auf die Benutzungsgebühr 
verlangen ; diese orientieren sich grundsätzlich an der Gebührenhöhe des 
vorangegangenen Abrechnungszeitraums. 

§ 32 Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist, wer im Abrechnungszeitraum Eigentümer des 
Grundstücks ist. Der Erbbauberechtigte ist anstelle des 
Grundstückseigentümers gebührenpflichtig. Mehrere Gebührenpflichtige haften 
als Gesamtschuldner. 

(2) Tritt im Abrechnungszeitraum ein Wechsel im Eigentum oder Erbbaurecht ein, 
so wird der neue Eigentümer oder Erbbauberechtigte gebührenpflichtig mit 
Beginn des Monats, welcher dem Eigentumsübergang folgt. 

§ 33 Abwälzung der Kleinein Ieiterabgabe 

(1) Die von der Gemeinde an das Land zu entrichtende Abwasserabgabe für 
Kleineinleitungen im Sinne der§§ 8, 9 Abs. 2 AbwAG und des § 8 HessAbwAG 
wird auf die Eigentümer der Grundstücke abgewälzt, von denen 
Schmutzwasser direkt in ein Gewässer oder in den Untergrund eingeleitet wird , 
ohne dass das gesamte Schmutzwasser des jeweiligen Grundstücks in einer 
Abwasserbehandlungsanlage behandelt wird, die mindestens den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik entspricht. 

(2) § 30 Abs. 1 gilt entsprechend. 



IV. Allgemeine Mitteilungspflichten, Zutrittsrecht, Betriebs
störungen und Ordnungswidrigkeiten 

§ 34 Allgemeine Mitteilungspflichten 

(1) Änderungen im Grundstückseigentum bzw. Erbbaurecht sind der Gemeinde 
vom bisherigen und neuen Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten 
unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Der Anschlussnehmer, der bauliche Veränderungen an 
Grundstücksentwässerungsanlagen vornehmen lassen will, hat dies der 
Gemeinde rechtzeitig anzuzeigen. 

(3) Wer gewerbliches Abwasser oder mit gewerblichem Abwasser vergleichbares 
Abwasser einleitet, hat der Gemeinde oder den Beauftragten der Gemeinde alle 
mit der Abwasserentstehung und-fortleitungzusammenhängenden Auskünfte 
über Art, Menge und Entstehung des Abwassers zu erteilen. Die Gemeinde 
kann verlangen, dass hierzu ein von ihr vorgegebener Fragebogen in 
schriftlicher Form zu beantworten ist; hierfür können Fristen gesetzt werden. 

§ 35 Zutrittsrecht 

Der Anschlussnehmer hat den Bediensteten oder Beauftragten der Gemeinde, die 
sich auf Verlangen auszuweisen haben, den Zutritt zu den 
Grundstücksentwässerungsanlagen, Wasserverbrauchsanlagen, 
Wassergewinnungsanlagen, Versickerungseinrichtungen und Anschlussleitungen zu 
gestatten, soweit dies zur Prüfung der technischen Einrichtungen oder 
Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung, insbesondere 
zum Ablesen der Messeinrichtungen, erforderlich ist. 

§ 36 Haftung bei Entsorgungsstörungen 

Die Gemeinde haftet für Schäden durch Betriebsstörungen an der Abwasseranlage, 
sofern bei Schäden an Körper und Gesundheit Vorsatz oder Fahrlässigkeit, bei 
anderen Schäden Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

§ 37 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 

1. § 4 Abs. 1 ein Grundstück nicht ordnungsgemäß an die Abwasseranlage 
anschließt; 

2. § 4 Abs. 2 Abwasser, das der Beseitigungspflicht unterliegt, nicht der 
Abwasseranlage zuführt; 

3. § 4 Abs. 4 den Anschluss eines Grundstücks oder die Zuführung von 
Abwasser ohne Genehmigung vornimmt; 



4. § 5 Abs. 1 Grundstücksentwässerungsanlagen nicht nach den jeweils 
geltenden bau- und wasserrechtlichen Vorschriften sowie den 
Bestimmungen des Deutschen Normenausschusses herstellt, unterhält 
und betreibt; 

5. § 6 Abs. 1 Grundstückskläreinrichtungen in den dort genannten Fällen 
nicht anlegt oder nicht ordnungsgemäß betreibt; 

6. § 6 Abs. 2 Niederschlagswasser in die Grundstückskläreinrichtung 
einleitet; 

7. § 6 Abs. 3 Schlamm aus Kleinkläranlagen sowie Abwasser aus 
Sammelgruben nicht der Gemeinde überlässt; 

8. § 6 Abs. 4 Grundstückskläreinrichtungen nicht still legt, sobald die 
Abwasseranlage die Behandlung des Abwassers sicherstellt; 

9. § 7 Abs. 1 Abwasser einleitet, das nach dieser Bestimmung nicht 
eingeleitet werden darf; 

10. § 7 Abs. 2 Abfälle und die in dieser Bestimmung weiter genannten Stoffe 
sowie Kondensate ohne Genehmigung in die Abwasseranlage einbringt; 

11. § 7 Abs. 3 die dort genannten Anlagen an die Abwasseranlage anschließt 
oder Kühlwasser einleitet; 

12. § 7 Abs. 4 Anlagen zum Zurückhalten von im Abwasser enthaltenen 
unzulässigen Stoffen nicht einbaut oder nicht ordnungsgemäß betreibt; 

13. § 7 Abs. 6 Grundwasser in die Abwasseranlage einleitet; 

14. § 8 Abs. 4 Abwasser zum Erreichen der Einleitungsgrenzwerte verdünnt; 

15. § 8 Abs. 7 das von der Gemeinde auferlegte Betriebstagebuch nicht 
ordnungsgemäß führt; 

16. § 8 Abs. 8 nicht häusliches Abwasser einleitet, das einen der in § 8 Abs. 1 
und 3 festgelegten Einleitungsgrenzwert überschreitet; 

17. § 9 Abs. 7 ein von der Gemeinde gefordertes Probenahmegerät oder 
selbstaufzeichnendes Messgerät nicht errichtet, nicht dauerhaft betreibt 
und in betriebsbereitem Zustand hält oder den Bediensteten oder 
Beauftragten der Gemeinde den Zugang zu den technischen Einrichtungen 
nicht jederzeit ermöglicht; 

18. § 25 Abs. 1 bis 3 verankerten Mitwirkungspflichten nicht oder unzureichend 
nachkommt; 

19. § 34 Abs. 1 und 2 genannten Mitteilungspflichten nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt; 

20. § 34 Abs. 3 die von der Gemeinde geforderten Auskünfte nicht, nicht 
rechtzeitig, nicht vollständig, nicht in der verlangten Form oder 
wahrheitswidrig erteilt; 

21 . § 35 den Bediensteten oder Beauftragten der Gemeinde den Zutritt zu den 
in dieser Bestimmung genannten Anlagen und Einrichtungen verweigert. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5 bis 50.000 EUR 
geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter 



aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das 
satzungsmäßige Höchstmaß hierzu nicht aus, kann es überschritten werden . 

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils geltenden Fassung findet 
Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde ist der Gemeindevorstand. 

§ 38 ln~Kraft~Treten 

Diese Satzung tritt am 01.01 .2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige 
Entwässerungssatzung außer Kraft. 

Gorxheimertal , 16.12.2011 

Der 

S itzer, Bürgermeister 

Bescheinigung über die erfolgte Bekanntmachung 

a) in den " Weinheimer Nachrichten" am 16.12.2011 , 149. Jahrgang, 
Ausgabe Nr. 291 und 

b) in der " Odenwälder Zeitung" am 16.12.2011 , 63. Jahrgang, Ausgabe Nr. 291 

Es wird bescheinigt, dass die vorstehende Entwässerungssatzung (EWS) der 
Gemeinde Gorxheimertal gemäß§ 5 der Hauptsatzung vom 30.09.2001, 
zuletzt geändert durch den 2. Nachtrag vom 22.07.2007, bekannt gemacht 
wurde. 

Diese Satzung tritt am 01 .01 .2012 in Kraft. 

Gorxheimertal, 16.12.2011 




